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§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 

oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs bedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung 
an den  Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausfüh-
rung des Vertrages getroff en werden, sind in diesem Vertrag schriftlich nie-
dergelegt. Es gelten ergänzend die  Produktinformationen in den einzelnen 
Katalogen.

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn 
von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifi zieren, so können 

wir dieses innerhalb von 2 Wochen durch schriftliche Auftragsbestätigung 
annehmen.

(2) Der Mindestbestellwert beträgt 30,00 EUR. Bei Bestellungen unter 100,00 
EUR berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 16,00 EUR.

(3) Sonderlängen sind bei Putz- und Fassadenprofi len unter folgenden Be-
dingungen möglich: Generelle Machbakeit muss geprüft werden, Pauschaler 
Aufpreis von 75,00 EUR, Mindestabnahme von 10 Bund, Lieferzeit auf An-
frage, Sonderregelungen sind im Einzelfall möglich.

(4) Die Bestellung einzelner Profi le (keine volle Verpackungseinheit) ist bei 
einer kleinen Auswahl von Artikeln möglich. Die Artikelnummern dieser Pro-
fi le erhalten Sie auf Anfrage. Wir berechnen pro zu öff nendem Bund einen 
Verpackungszuschlag von 10,00 EUR. Bei Kunst stoff  profi len in Sonderfar-
ben (Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage) berechnen wir einen 
Farbzuschlag von 30 %.

(5) Bei Trockenbauprofi len werden grundsätzlich nur ganze Verpackungseinhei-
ten -VE- (z. B. Bund, Karton) geliefert.

(6) Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Mengen- und Maßangaben enthal-

ten in der Regel nur Näherungswerte, sofern sie nicht im Einzelfall ausdrück-
lich als verbindlich bezeichnet sind.

(7) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen be-
halten wir uns  Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche 
schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schrift-
lichen Zustimmung.

(8) Modelle und Werkzeuge, die im Auftrage des Bestellers angefertigt wurden, 
bleiben auch dann unser Eigentum, wenn die Kosten vom Besteller teilweise 
oder ganz getragen wurden.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 

Preise „ab Werk“.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; 

sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kauf-
preis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur 
Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen können 2 % Skonto ab-
gezogen werden. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreff end die Folgen 
des Zahlungsverzugs.

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit
(1) Die von uns angegebene Lieferzeit setzt die vorherige Abklärung aller techni-

schen Fragen voraus und kann, sofern nicht die ausdrückliche Vereinbarung 
eines Fixgeschäftes vorliegt, um bis zu zwei Wochen (bei Sonderbestellun-
gen um bis zu drei Wochen) überschritten werden.

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpfl ichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpfl ichtungen des Bestellers voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspfl ichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehen-
den Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu ver-
langen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache 
in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundelie-
gende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder 
von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller 
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Ver-
tragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Liefer-
verzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrläs-

sigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf 
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist 
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt.

(7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns 
zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesent-
lichen Vertragspfl icht (Verpfl ichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) beruht; 
in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehal-
ten.

§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung 

„ab Werk“ vereinbart.
(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpa-

ckungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind 
Paletten. Der Besteller ist verpfl ichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen 
auf eigene Kosten zu sorgen. Auf die Möglichkeit der kostenfreien Entsor-
gung als Entsorgungspartner der INTERSEROH GmbH (Vertrags-Nr. 25608) 
wird hingewiesen.

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Trans-
portversicherung eindecken;  die insoweit anfallenden Kosten trägt der Be-
steller.

§ 6 Mängelhaftung
(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 

377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist.

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl 
zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer 
neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind 
wir verpfl ichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung Erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache 
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl be-
rechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
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(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller
Schadensersatz ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft
eine wesentliche Vertragspfl icht verletzen; in diesem Fall ist aber die Scha-
densersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz.

(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung aus-
geschlossen.

(8) Die Haftung ist auch ausgeschlossen, wenn die Verlege- und Verarbeitungs-
hinweise in den Produktkatalogen nicht beachtet werden.

(9) Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerech-
net ab Gefahrenübergang, sofern nicht in den Produktinformationen eine
längere Gewährleistung übernommen wird.

(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479
BGB bleibt unberührt, sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der 
mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist 

– ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 

Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pfl ichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß
 § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines
Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadens-
ersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller

Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertrags-
widrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der
Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. In der Pfändung der
Kaufsache durch uns liegt ebenso ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungs-
erlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriff en Dritter hat uns der Besteller un-
verzüglich schriftlich zu  benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(3) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen. Hierbei hat er dem Dritten gegenüber auf unseren
Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Besteller tritt uns jedoch bereits
jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich 
MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpfl ichten 
uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpfl ichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröff nung eines 
Vergleichs- oder  Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(4) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird 
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsend-
betrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 

zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag, einschließ-
lich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 

Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(6) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderun-
gen gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(7) Wir verpfl ichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicher-

heiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Abtretungsverbot
Die Abtretung der Ansprüche des Bestellers an uns ist ausgeschlossen.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; 

wir sind jedoch  berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht 
zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kauf-
rechts ist aus geschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser
Geschäftssitz Er füllungsort.

Es gelten unsere aktuellen AGB, zu fi nden unter www.protektor.com/AGB 
sowie unsere Haftungshinweise zu technischen Angaben und Berechnungen, 
zu fi nden unter www.protektor.com/HAS.

Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen übernehmen wir keine 
Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Gaggenau, 2023
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PERFEKT VORBEREITET 
PROTEKTOR BAUCHEMIE

BAUCHEMIE

www.protektor.com

Ob Gipskarton, Beton oder Mauerwerk, mit Bauchemie von Protektor haben Sie 
die Grundlage für ein optimales Ergebnis. Die Schaffung der richtigen Untergrund-
voraussetzung ist essentiell für professionelle Maler-, Putz- und Tapezierarbeiten. 
Protektor Bauchemie liefert Ihnen das Produktprogramm für eine perfekte 
Grundierung abgestimmt auf die vielseitigen Ansprüche kritischer Wandbildner. 
Mit unseren unterschiedlichen Primern haben Sie jetzt das zuverlässige Werkzeug 
für alle glatten, stark saugenden, zu verfestigenden oder durchschlagenden 
Untergründe. Wasserbasiert, lösemittelfrei und umweltfreundlich – 
Grundierungen, die haften – für ein sauberes Ergebnis.

Betonkontakt – Haftbrücke auf glattem Beton
Haftbrücke für Gips und gipshaltige Systemputze 

Aufbrennsperre – Reduzierung des Saugverhaltens
Grundiermittel für stark oder unterschiedlich saugende Untergründe

Putzgrund – Quarzhaltiger, weiß pigmentierter Voranstrich
Haftvermittler z. B. vor dem Auftrag von Dekorputzen

Tiefengrund – Lösemittelfreie, unpigmentierte Tiefengrundierung
Grundierung zur Verfestigung kreidender und sandender Untergründe

Sperrgrund – Isolier- und Absperrgrundierung
Grundierung zum Absperren durchschlagender Stoffe 
z. B. für Dekorputze

PROTEKTOR BAUCHEMIE
PERFEKT VORBEREITET

GRUNDIERUNGEN, DIE HAFTEN – FÜR EIN SAUBERES ERGEBNIS

Ob Gipskarton, Beton oder Mauerwerk, mit Bauchemie von 
Protektor haben Sie die Grundlage für ein optimales Ergeb-
nis. Die Schaffung der richtigen Untergrundvoraussetzung 
ist essentiell für professionelle Maler-, Putz- und Tapezier-
arbeiten. Protektor Bauchemie liefert Ihnen das Produkt-
programm für eine perfekte Grundierung abgestimmt 
auf die vielseitigen Ansprüche kritischer Wandbildner. 
Mit unseren unterschiedlichen Primern haben Sie jetzt 
das zuverlässige Werkzeug für alle glatten, stark saugenden, 
zu verfestigenden oder durchschlagenden Untergründe. 
Wasserbasiert, lösemittelfrei und umweltfreundlich – 
Grundierungen, die haften – für ein sauberes Ergebnis.

▸ Betonkontakt – Haftbrücke auf glattem Beton
Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze und Kalkputze

▸ Aufbrennsperre – Reduzierung des Saugverhaltens
Grundiermittel auf stark oder unterschiedlich
saugenden Untergründen

▸ Putzgrund – Quarzhaltig, weiß pigmentierter Voranstrich
Haftvermittler z. B. vor dem Auftrag von Dekorputzen 

▸ Tiefengrund – Lösemittelfreie, unpigmentierte
Tiefengrundierung
Grundierung zur Verfestigung kreidender und 
sandender Untergründe

▸ Sperrgrund – Isolier- und Absperrgrundierung
Grundierung zum Absperren durchschlagender Stoff e
z. B. für Dekorputze
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Betonkontakt

Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze und 
Ansetzbinder sowie Kalkputze auf glattem Beton. - 
Für den Innenbereich - Rot pigmentiert - Alkalibe
ständig - Hohe Haftfestigkeit - Verarbeitungsfertig, 
bis 10 % verdünnbar.

Art.-Nr. Beschreibung Bestellnummer Verbrauch Inhalt Paletteninhalt Preis

1440 Betonkontakt 115141 200 - 300 g/m² 20 kg 32 EIM 2,80 € / 1 KG

1441 Betonkontakt 114571 200 - 300 g/m² 6 kg 70 EIM 3,72 € / 1 KG

Aufbrennsperre

Grundiermittel zur Reduzierung des Saugverhal
tens auf unterschiedlichen oder stark saugenden 
Untergründen. - Für den Innen- und Außenbereich - 
Gelb pigmentiert - Hohe Alkalibeständigkeit - Ver
arbeitungsfertig.

Art.-Nr. Beschreibung Bestellnummer Verbrauch Inhalt Paletteninhalt Preis

1442 Aufbrennsperre 115142 100 - 200 ml/m² 15 L 32 EIM 2,83 € / 1 L

1482 Aufbrennsperre Konzentrat 115143 50 - 100 ml/m² 15 L 32 EIM 3,45 € / 1 L

Sperrgrund

Isolier- und Absperrgrundierung zum Absperren 
durchschlagender Stoffe (z. B. Dekorputze). - Für 
den Innen- und Außenbereich - Weiß pigmentiert - 
Speziell gegen Stoffe aus dem Untergrund - Ver
bessert die mechanische Haftung - Verarbeitungs
fertig.

Art.-Nr. Beschreibung Bestellnummer Verbrauch Inhalt Paletteninhalt Preis

1448 Sperrgrund 115140 200 - 300 g/m² 15 kg 32 EIM 9,73 € / 1 KG

1449 Sperrgrund 114579 200 - 300 g/m² 6 kg 70 EIM 10,28 € / 1 KG

Putzgrund

Quarzhaltiger Voranstrich und Haftvermittler (z. B. 
vor dem Auftragen von Dekorputzen). - Für den In
nen- und Außenbereich - Weiß pigmentiert - Egali
siert das Saugverhalten des Untergrundes - Wet
terbeständig - Verarbeitungsfertig bzw. bis 10 % 
verdünnbar

Art.-Nr. Beschreibung Bestellnummer Verbrauch Inhalt Paletteninhalt Preis

1444 Putzgrund 115144 200 - 300 g/m² 20 kg 32 EIM 2,98 € / 1 KG

1445 Putzgrund 114575 200 - 300 g/m² 6 kg 70 EIM 4,10 € / 1 KG

Tiefengrund LF

Lösemittelfreie Grundierung zur Verfestigung krei
dender und sandender Untergründe. - Für den In
nen- und Außenbereich - Unpigmentiert - Für mine
ralische Untergründe - Reduziert und egalisiert die 
Saugfähigkeit - Verarbeitungsfertig

Art.-Nr. Beschreibung Bestellnummer Verbrauch Inhalt Paletteninhalt Preis

1446 Tiefengrund LF 115443 150 - 200 ml/m² 10 L 50 KAN 2,86 € / 1 L

1447 Tiefengrund LF 115444 150 - 200 ml/m² 5 L 96 KAN 3,19 € / 1 L
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IHR PROJEKT 
UNSERE PROFILE
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VERTRIEBSTEAM  SÜD
Tel. 07225 / 977-130
Fax 07225 / 977-288

VERTRIEBSTEAM  SÜD
Tel. 07225 / 977-150
Fax 07225 / 9 77-333

VERTRIEBSTEAM  NORD
Tel. 07225 / 977-130
Fax 07225 / 977-288

PROTEKTORWERK
Eintrachtstraße 10
15831 Groß Kienitz
Tel. 033708 / 52971-0
Fax 033708 / 52971-9

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

WILLEMSEN GMBH
WERKSVERTRETUNGEN
Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg-Neumühl
Tel. 0203 / 99576-0
Fax 0203 / 99576-90

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

info@protektor.com
www.protektor.com

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111 Au
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VERTRIEBSTEAM NORD
Tel. 07225 / 977-120
Fax 07225 / 977-331

PUTZ | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

AUSLIEFERUNGSLÄGER

TROCKENBAU

PARTNER MIT KOMPETENZ

APP
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DOWNLOADEN

7|


